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1 Informationsermittlung und innerbetriebliche Kennzeichnung 

 Mängel/Bemerkungen 

 Gefahrstoffe im Betrieb sind bekannt       

 Gekaufte Stoffe oder Produkte mit Gefahrenkennzeichnung       

 Gekaufte Stoffe oder Produkte ohne Gefahrenkennzeichnung       

 Gefahrstoffe sind gut zu erkennen       

 Behälter, Verpackung und Umverpackungen sind eindeutig 
beschriftet       

 Gefahrenkennzeichnung ist erfolgt 
(auch Apparaturen, Rohrleitungen)       

 Keine ungültigen Beschriftungen/Kennzeichnungen vorhanden       

 Behältnisse zur Abfallbeseitigung sind eindeutig beschriftet       

 Sammlung der Sicherheitsdatenblätter       

 Vollständig       

 Aktuell       

 Für alle Beschäftigten zugänglich       

 Gefahrstoffverzeichnis       

 Wird geführt und aktuell gehalten       

 Verweist auf das Sicherheitsdatenblatt       

 

2 Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes 

 Mängel/Bemerkungen 

 Leicht zu reinigende Oberflächen  
(z. B. Wände, Decken in Arbeitsräumen)       

 Fußböden sind rutschhemmend und leicht zu reinigen       

 Ausreichende technische oder natürliche Lüftung       

 Funktionsfähigkeit von raumlufttechnischen Anlagen ist 
gewährleistet       

 Selbsttätige Warneinrichtung bei Störung an raumlufttechnischen 
Anlage ist funktionsbereit       

 Luftführung führt nicht zur Belastung Dritter mit Gefahrstoffen       

 Pausenraum oder -bereich vorhanden       
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 Mängel/Bemerkungen 

 Waschgelegenheit oder Waschräume mit fließendem Wasser und 
Mitteln zur Reinigung und zum Abtrocknen der Hände vorhanden       

 Kleiderablage oder Umkleideräume vorhanden       

 Möglichkeit zum Essen und Trinken ohne Beeinträchtigung der 
Gesundheit vorhanden       

 

3 Gestaltung des Arbeitsverfahrens und der Arbeitsorganisation 

 Mängel/Bemerkungen 

 Geeignete Arbeitsmittel und -verfahren für Wartungsarbeiten 
werden bereitgehalten.       

 Funktion und Wirksamkeit technischer Schutzmaßnahmen wird 
regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte Jahr überprüft und 
dokumentiert.       

 Nur die bekannten und vorgesehenen Gefahrstoffe werden 
gehandhabt.       

 Gefahrstoffmengen am Arbeitsplatz werden auf Tagesbedarf 
begrenzt.       

 Behälter werden geschlossen gehalten und nur zur Entnahme 
geöffnet.       

 Dauer und Ausmaß der Gefahrstoffbelastung und Kontamination 
des Arbeitsplatzes werden so gering wie möglich gehalten.       

 Geeignete Mittel zur Beseitigung von Verunreinigungen durch 
ausgelaufene oder verschüttete Arbeitsstoffe sind vorhanden und 
leicht zugänglich.       

 Abdeckbare oder verschließbare Behältnisse zur Abfallbeseitigung 
stehen bereit.       

 Nicht mehr benötigte Gefahrstoffe, restentleerte Gebinde und 
Reinigungstücher werden vom Arbeitsplatz entfernt und 
sachgerecht entsorgt.       

 

4 Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen (Mindestanforderungen) 

 Mängel/Bemerkungen 

 Die Gefahren sind durch die entsprechende Kennzeichnung auf 
dem Gebinde oder der Verpackung deutlich erkennbar.       

 Gefahrstoffe werden nicht in Behältern gelagert, die zu 
Verwechslungen mit Lebensmitteln führen können.       

 Festgelegte und übersichtlich geordnete Lagerbereiche vorhanden       

 Gekennzeichnete Lagerbereiche vorhanden       
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5 Grundsätze der Arbeitshygiene 

 Mängel/Bemerkungen 

 Notwendige Arbeitskleidung wird getragen.       

 Verschmutzte Arbeitskleidung wird gewechselt.       

 Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung wird gemäß 
erfolgter Unterweisung bestimmungsgemäß benutzt.       

 Pausenräume/Pausenbereiche oder Bereitschaftsräume werden 
nicht mit stark verschmutzter Arbeitskleidung benutzt.       

 Pausenverpflegung wird außerhalb des Tätigkeitsbereichs 
aufbewahrt sowie eingenommen.       

 Gefahrstoffspritzer oder -verunreinigungen auf der Haut werden 
sofort entfernt.       

 Reinigungstücher werden nicht für die Hände benutzt.       

 Arbeitsplätze werden regelmäßig aufgeräumt und gereinigt.       

 Gebinde werden sauber gehalten.       

 Verschmutzte Arbeitsmittel und -geräte werden gesäubert.       

 Ablagerungen und Verunreinigungen an raumlufttechnischen 
Anlagen werden regelmäßig entfernt.       

 Ausgelaufene oder verschüttete Gefahrstoffe werden unverzüglich 
beseitigt.       
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